Ihr Interesse zur Geschichte der SMH freut uns. Wir wissen, das Freunde mit gleichen Interessen ihre Erfahrungen gern austauschen. Sind Fahrzeuge vorhanden, möchte man natürlich auch gemeinsame Ausfahrten organisieren. Bei diesem gemeinsamen Handeln bewegen wir uns im Bereich des Bürgerlichen Gesetzbuches(BGB §§ 21-79). Wenn kein Verein vorhanden ist, können sich unter Umständen für den Organisator erhebliche Probleme ergeben.

Nun ist eine Vereinsgründung nicht ganz einfach, da einige gesetzliche Grundlagen zu beachten sind. Deshalb nachfolgend einige Hinweise zur Vereinsgründung. Zu empfehlen, ist ein Verein mit Gemeinnützigkeit. Das erleichtert Sponsoren, ohne die es meistens nicht geht, zu Geld oder Sachspenden anzuregen.

Zur Vereinsgründung sind mindestens 7 Mitglieder erforderlich. Die Eintragung des Vereins

erfolgt beim zuständigen Amtsgericht. Die Gemeinnützigkeit wird beim Finanzamt beantragt.

Zur Vereinsgründung ist notwendig:

· Satzung mit beglaubigter Abschrift

· Gründungsprotokoll mit beglaubigter Abschrift

· Beitragsordnung

· Mitgliederliste

            -     Zu empfehlen ist eine Geschäftsordnung.

Literatur:

· Bürgerliches Gesetzbuch (BGB §§ 21-79)

· Deutscher Taschenbuchverlag (dtv)

                          „Vereine gründen und erfolgreich führen“

                                                   von Sieghart Ott

· Deutscher Taschenbuchverlag (dtv)

                           „Vereine und Steuern“

                                                   von Sauer/Lunger

            -     Naturfreundejugend Deutschlands

                             „Der Vereinsmeier“

                                                  Tel, 0222894150

                                                  www.naturfreundejugend.de
Wir würden uns freuen wenn Gleichgesinnte sich bei uns melden. Wir organisieren gemeinsame Treffen mit Ausfahrten.

Eine Mitgliedschaft in unseren Verein ist möglich. 

Nachfolgend unsere Satzung, Beitragsordnung, unseren Aufnahmeantrag, die Geschäftsordnung sowie Hinweise zur Mitgliederliste und zum Gründungsprotokoll. 

                                       S a t z u n g 

                                   ==================             

§ 1 – Name, Sitz

=================

Der Verein führt den Namen nach Eintragung im Vereinsregister:

                  „Schnelle Medizinische Hilfe“ e.V.,

Förderverein für IFA-Krankenfahrzeuge 

Kurzfassung:

                   SMH e.V. 

Sitz und Anschrift:

                   Georg-Büchner-Straße 22

                   18055 Rostock

                   Tel. 0172/8228226

                   www.schnelle-medizinische-hilfe.de
§ 2 – Zweck des Vereins

======================

Zweck des Vereins ist die Förderung der Erhaltung von traditionellem technischen und geistigen Kulturgut. Ziel des Vereins ist es, wertvolle Sachzeugen und Dokumente über die Entwicklung, Organisation und Ausrüstung  des Notfall- und Rettungswesens der DDR zu sammeln, zu erhalten, zu restaurieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Aktivitäten des Vereins sind besonders auf den historisch korrekten Erhalt oder dessen Wiederherstellung von IFA-Krankenfahrzeugen gerichtet. Dies sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die für medizinische Zwecke auf dem Gebiet der DDR zum Einsatz kamen.

§ 3 – Geschäftsjahr

======================

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4 -  Gemeinnützigkeit

======================

1.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar Zwecke im Sinn des Abschnitts

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2.

Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden.

4.

Alle Mitglieder sind ehrenamtlich tätig.

5.

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke ist das Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.

Nach Begleichung aller Verbindlichkeiten erhält den Rest des Vermögens der Gemeinnützige Förderverein für “ DRK - Oldtimer “ e.V.  in 07907 Schleiz, Kirchgasse 11.

6.

Der Verein ist parteipolitisch neutral und übt religiöse und weltanschauliche Toleranz.

7.

Der Verein pflegt, fördert und unterstützt Beziehungen zu anderen Vereinen und Gesellschaften, die gleiche oder ähnliche Ziele verfolgen.

§ 5 – Mitgliedschaft

=======================

Die Mitgliedschaft im Verein kann erworben werden als

- ordentliches Mitglied (ab Vollendung des 16.Lebensjahres)

- förderndes Mitglied

- Ehrenmitglied

§ 6 – Erwerb der Mitgliedschaft

============================

1.

Ordentliches Mitglied kann jede natürliche Person werden, welche die Satzung anerkennt und erklärt, die Zwecke des Vereins aktiv zu fördern.

2.

Förderndes Mitglied kann jede volljährige natürliche Person, jede juristische Person und jede Personenhandelsgesellschaft werden, welche die Satzung anerkennt und erklärt, den Verein passiv oder aktiv zu fördern.

3.

Die Ehrenmitgliedschaft wird durch den Vorstand verliehen. Sie kann nur durch natürliche volljährige Personen erworben werden, die sich um die Interessen des Vereins im besonderen Maße verdient gemacht haben.

4.

Für Punkt 1 ist die Mitgliedschaft schriftlich zu beantragen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Jedes Mitglied erhält eine Mitgliedskarte, eine Satzung und eine Beitragsordnung.

§ 7 – Beendigung der Mitgliedschaft

===============================

1.

Die Mitgliedschaft endet

mit dem Tod des Mitgliedes

- durch Beendigung der Existenz einer juristischen Person

- durch freiwilligen Austritt

- durch Streichung von der Mitgliederliste

- durch Ausschluss aus dem Verein

 2.

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstandes. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungs-

frist von drei Monaten zulässig.

3.

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden,

wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens ein Monat verstrichen und die Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen.

4.Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder schriftlich zu rechtfertigen. Eine schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der Vorstandssitzung zu verlesen. Der Ausschluss bedarf der Zustimmung von 2/3 der Vorstandsmitglieder. Der Beschluss über den Ausschluss ist dem Mitglied mittels eingeschriebenen Brief bekannt zu machen. Das ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch auf Anteile des Vereinsvermögens.

§ 8 – Mitgliedsbeiträge

=======================

1.

Mit Ausnahme der Ehrenmitglieder werden von den Mitgliedern Beiträge erhoben.

2.

Die Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages bestimmt sich nach der Beitragsordnung. Über die Beitragsordnung beschließt die Mitgliederversammlung. Diese kann den Beitrag rückwirkend für das laufende Geschäftsjahr festsetzen, soweit seit Beginn des Geschäftsjahres noch nicht drei Monate verstrichen sind. Ein Mitglied, das daraufhin binnen zwei Monaten nach Verabschiedung der rückwirkenden Beitragsordnung seine Mitgliedschaft kündigt, zahlt den Beitrag in der bisherigen Höhe bis zum Ausscheiden.

3.

Die Beitragsordnung kann eine Aufnahmegebühr festsetzen.

4.

Die Mitgliederversammlung kann die Erhebung von Umlagen auf die ordentlichen Mitglieder

beschließen. Hierzu bedarf es der vorangehenden Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung und der Zustimmung von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

5.

Mit fördernden Mitgliedern wird ein Betrag vereinbart. 

§ 9 – Rechte und Pflichten

========================

1.Die Mitglieder haben das Recht, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Die Mitglieder sind aufgefordert, die Verwirklichung der Vereinszwecke aktiv zu unterstützen, die Interessen des Vereins zu wahren und den von der Mitgliederversammlung beschlossenen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

2.

Mit Ausnahme des fördernden hat jedes ordentliche Mitglied in der Mitgliederversammlung eine Stimme. Jedes ordentliche Mitglied kann sich in die Organe des Vereins wählen lassen.

Ehrenmitglieder haben in der Mitgliederversammlung Stimmrecht.

Es gilt das Prinzip der Selbstorganisation.

§ 10 – Organe des Vereins

=========================

Organe des Vereins sind

- die Mitgliederversammlung

- der Vorstand

§ 11 – Der Vorstand

====================

1.

Der Vorstand des Vereins besteht aus drei Personen

· dem 1.Vorsitzenden

· dem 2. Vorsitzenden

· dem Schatzmeister

2.

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vertreten durch ein Mitglied des Vorstandes. Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist nur, wer zur Vertretung des Vereins befugt ist.

3.

Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert über 500,00 Euro sind für den Verein nur verbindlich, wenn die Zustimmung zum Rechtsgeschäft durch die Mehrheit aller gewählten Vorstandsmitglieder schriftlich vorliegt.

4.

In den Vorstand können fachkundige Dritte kooperiert werden. Hierüber entscheidet der Vorstand.

5.

Stimmrecht im Vorstand haben nur deren gewählte Mitglieder.

§ 12 – Zuständigkeit des Vorstands

===============================

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben:

· Führung der laufenden Geschäfte der Verwaltung des Vereins

· Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung

· Einberufung der Mitgliederversammlung

· Aufstellung eines Haushaltplanes für jedes Geschäftsjahr, Buchführung, Erstellung des Jahresberichtes

· Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern.

§ 13 – Amtsdauer des Vorstands

=============================

1.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für eine Amtsperiode von vier Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt.

2.

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. Das Ersatzmitglied ist auf der nächstfolgenden Mitgliederversammlung von dieser zu bestätigen. Wird die Bestätigung versagt, so hat die Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied zu wählen. Der Bestätigung bedarf es nicht, wenn zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung die Wahlperiode des Vorstandes endet.

3.

Die vorzeitige Abwahl eines oder mehrerer Vorstandsmitglieder ist möglich mit 2/3 Mehrheit einer Mitgliederversammlung, an der mehr als 50% der stimmberechtigten Vereinsmitglieder teilnehmen.

§ 14 – Beschlussfassung des Vorstandes

==================================

1.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der gewählten Mitglieder darunter einer der beiden Vorsitzenden, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden, ersatzweise bei dessen Abwesenheit die des 2. Vorsitzenden.

2.

Die Vorstandssitzungen sind vom Vorsitzenden oder auf Verlangen von zwei gewählten Vorstandsmitgliedern schriftlich, fernmündlich oder telegrafisch einzuberufen. Soweit nicht Gefahr im Verzug vorliegt, ist eine Einberufungsfrist von zwei Wochen einzuhalten. Dies gilt nicht, wenn die gewählten Vorstandsmitglieder mündlich ihre Zustimmung zur Fristverkürzung erklären.

3.

Die Vorstandssitzungen werden durch einen der beiden Vorsitzenden geleitet. 

4.

Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren und vom Sitzungsleiter zu unterzeichnen. In die Niederschrift sind Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis aufzunehmen.

5.

Vorstandsbeschlüsse können auch auf schriftlichen oder fernmündlichen Weg gefasst werden, wenn alle Mitglieder des Vorstands ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären.

§ 15 – Die Mitgliederversammlung

==============================

1.

Jedes in der Mitgliederversammlung stimmberechtigte Mitglied kann zur Ausübung des Stimmrechts ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigen. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. Ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als eine fremde Stimme vertreten.

2.

Die Mitgliederversammlung ist  für folgende Angelegenheiten zuständig:

· Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands

· Bestätigung der Ersatzmitglieder des Vorstands, ersatzweise deren Nachwahl

· Entgegennahme des Berichtes des Vorstands

· Entlassung des Vorstands

· Beschlussfassung über Änderung der Satzung, über die Auflösung des Vereins und die Verwendung des Vereinsvermögens bei Auflösung

· Verabschiedung der Beitragsordnung und Erhebung von Umlagen

· Wahl des Kassenprüfers und Entgegennahme des Prüfungsberichts

§ 16 – Einberufung der Mitgliederversammlung

========================================

1.

Mindestens alle zwei Jahre ist eine ordentliche Mitgliederversammlung durch zu führen. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von mindestens vier Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagungsordnung setzt der Vorstand fest.

2.

Satzungsänderungen sind mit der Einladung bekannt zu geben. Der Antrag der Satzungsänderung muss dem Mitglied spätestens zum Beginn der Mitgliederversammlung schriftlich vorliegen.

§ 17 – Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

===========================================

1.

Die Mitgliederversammlung wird von dem 1. Vorsitzenden,  bei dessen Verhinderung von einem anderen gewählten Vorstandsmitglied, geleitet. Ist kein gewähltes Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. Bis dahin leitet das Mitglied mit der längsten Vereinszugehörigkeit die Sitzung. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der vorhergehender Diskussion einem Wahlleiter übertragen werden. Ist der Wahlleiter kein Vorstandsmitglied ist er rechtzeitig zur Satzung und Ablauf der Wahl vom Vorstand einzuweisen.

2.

Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt.

3.

Wahlen erfolgen öffentlich per Handzeichen.

4.

Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Grundlage zur Abstimmung sind anwesende Mitglieder. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche von 3/4 erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder beschlossen werden.

Die Kandidaten des Vorstandes werden einzeln namentlich gewählt. Die Funktionen im Vorstand legt der Vorstand fest und informiert darüber die Mitgliederversammlung. Werden mehr Kandidaten als notwendig für den Vorstand vorgeschlagen, entscheiden die im ersten Wahlgang abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl.

5.

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll den Ort 

und die Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung und die einzelnen Abstimmungsergebnisse festhalten. Bei Satzungsänderungen ist der genaue Wortlaut anzugeben.

§ 18 – Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung

=========================================

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Von der nachträglichen Aufnahme in die Tagesordnung sind ausgenommen Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins.

§ 19 – Außerordentliche Mitgliederversammlung

========================================

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von 1/3 aller Mitglieder schriftlich unter Angaben des Zwecks und der Gründe vom Vor-

stand verlangt wird. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die Artikel 16 bis 18 entsprechend.

§ 21 – Kassenprüfer

====================

1.

Die Mitgliederversammlung wählt für jede Amtsperiode einen Kassenprüfer, der den Prüfbericht schriftlich zu erstatten hat.

2.

Der Kassenprüfer kontrolliert im Auftrag der Mitgliederversammlung die Kassenführung des Vorstands. Eine ununterbrochene Wiederwahl ist nur einmalig zulässig.

3.

Der Prüfungstermin ist mit dem Schatzmeister abzustimmen.

4.

Der Kassenprüfer berichtet der Mitgliederversammlung über die Ergebnisse seiner Überprüfung.

§ 22 – Auflösung des Vereins

==========================

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im Artikel 

17,Abs.4 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, ist der Vorsitzende im Sinne des Artikel 11 der vertretungsberechtigte Liquidator. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

§ 23 – Inkrafttreten der Satzung

============================

Die Satzung sowie nachfolgende Änderungen treten mit dem Zeitpunkt ihrer Verabschiedung in Kraft. Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom                    errichtet.

1____________________     2____________________      3____________________

4____________________     5____________________      6____________________

7____________________     8____________________      9____________________

10___________________     11___________________      12___________________

